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Vorwort

Die Atomreaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 sowie der daraufhin
in Deutschland und weiteren europäischen Staaten beschlossene Ausstieg aus der
Atomenergie haben die Frage der Beherrschung und Beherrschbarkeit der Atom-
kraft wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Neben den
intensiv diskutierten Gefahren, die mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie
einhergehen, stellt die militärische Nutzung der Atomkraft aber ein weiteres, bis
heute ungelöstes Problem dar. Das Atomrecht steht demnach zwei gewaltigen
Herausforderungen gegenüber.

Häufig werden Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung der Atomenergie
aus einer rein nationalstaatlichen Perspektive betrachtet und diskutiert. Dabei hat
gerade die Atomkraft grenzüberschreitende Wirkungen, die sich nur mit Hilfe
eines europäischen und internationalen Ansatzes vollständig beherrschen lassen.
So macht beispielsweise die Einführung hoher Sicherheitsstandards für Atom-
kraftwerke in nur einem Staat wenig Sinn, wenn nicht auch die Nachbarstaaten
entsprechend handeln. Das gleiche gilt bei der Herstellung, Erprobung oder gar
Nutzung von Atomwaffen. Nur ein europa- und völkerrechtlicher Ansatz vermag
der Risiken, die von der Atomenergie ausgehen, umfassend Herr zu werden.

Angesichts der Bedeutung und der wieder aufgelebten Diskussion um die
Nutzung der Atomenergie führte daher das Walther-Schücking-Institut für Interna-
tionales Recht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Wintersemester
2011/12 und Sommersemester 2012 eine Ringvorlesung mit dem Titel „Die Beherr-
schung der Atomenergie: völker- und europarechtliche Perspektiven“ durch. Die
Veranstaltung bestand aus zwei großen thematischen Blöcken: einem Block zur
militärischen und einem Block zur friedlichen Nutzung der Atomenergie.

Der vorliegende Sammelband enthält die schriftliche Fassung der meisten Vor-
träge, die im Laufe der beiden Semester gehalten wurden. Darüber hinaus sind
zwei Beiträge aufgenommen worden, die zwar nicht auf Vorträgen beruhen, die
aber für das Gesamtverständnis des Rechtsgebiets essentiell sind. Es handelt sich
um den Einführungsbeitrag, der einen Überblick über das internationale und euro-
päische Atomrecht gibt (Odendahl), sowie um den Beitrag zum Einsatz von
Atomwaffen in bewaffneten Konflikten (Haumer/Schöberl).



6 Vorwort

Dem Überblicksbeitrag zu den völker- und europarechtlichen Vorgaben für die
friedliche und die militärische Nutzung der Atomenergie schließen sich drei Beiträ-
ge zur militärischen Nutzung der Atomenergie an. Sie untersuchen die Zulässigkeit
des Einsatzes von Atomwaffen in bewaffneten Konflikten (Haumer/Schöberl),
Fragen der atomaren Abrüstung (Bothe) und den Kampf gegen die Verbreitung von
Atomwaffen (Beynio).

Der friedlichen Nutzung der Atomenergie widmen sich vier Beiträge. Sie
befassen sich mit der Zulässigkeit von Atomkraftwerken aus umweltvölker- und
nachbarrechtlicher Sicht (Faßbender), der internationalen Zusammenarbeit bei
Atomkatastrophen (Pelzer), der Rolle der Internationalen Atomenergiebehörde
IAEA (Tonhauser) sowie dem europäischen Atomrecht (Grunwald).

Großer Dank gebührt meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Antje
Siering. Sie hat bei der redaktionellen Überarbeitung und Überprüfung der Beiträ-
ge wertvolle Hilfe geleistet und die entsprechenden Arbeiten der studentischen
Hilfskräfte koordiniert. Dank gilt auch den anderen Mitarbeitern des Instituts, insb.
Frau Andrea Neisius, die für Formatierungsarbeiten und die Herstellung der
Druckvorlage verantwortlich war.

Möge der vorliegende Sammelband mit seinen Beiträgen zu fast allen Facetten
des internationalen und europäischen Atomrechts sowie mit seiner Fokussierung
sowohl auf der militärischen als auch auf der friedlichen Nutzung der Atomenergie
eine bislang in der deutschsprachigen Literatur bestehende Lücke schließen. Viel-
leicht weckt er auch das wissenschaftliche oder praktische Interesse an der Materie –
selbst wenn Deutschland die Atomenergie nicht militärisch nutzt und sich auch von
ihrer friedlichen Nutzung losgesagt hat.

Kiel, im Oktober 2013 Kerstin Odendahl
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1 Der erste Atomwaffenversuch fand am 16.7.1945 in den USA statt. Die beiden ersten
Atombomben wurden am 6.8.1945 über Hiroshima bzw. am 9.8.1945 über Nagasaki abge-
worfen.

2 Vgl. dazu den Beitrag von M. Bothe, Nukleare Abrüstung und Einrichtung Atomwaf-
fenfreier Zonen, in diesem Band, 59. 

3 Vgl. dazu den Beitrag von S. Haumer/K. Schöberl, Der Einsatz von Atomwaffen in
bewaffneten Konflikten, in diesem Band, 37.

4 Vgl. V. P. Nanda, Nuclear Weapons, Human Security, and International Law, Denv.
J. Int’l L. & Pol’y 37 (2009), 331, 337 ff.

5 Das erste Atomkraftwerk wurde 1954 ans Netz angeschlossen, vgl. N. L. Char/B. J.
Csik, Nuclear power development: History and outlook, IAEA Bulletin, 3/1987, 19, 20.

Völker- und europarechtliche Vorgaben
für die militärische und die friedliche Nutzung

der Atomenergie

Von Kerstin Odendahl

A. Einleitung

Das Recht folgt der Realität. Es entwickelt sich erst dann, wenn sich die ihm
zugrunde liegenden Verhältnisse wesentlich ändern und es daher zu einem Rege-
lungsbedürfnis kommt. Die Entstehung des Atomrechts als Rechtsgebiet des
Völkerrechts hängt dementsprechend unmittelbar mit den Ereignissen im Jahr
1945 zusammen. Die ersten Atomtests und Atombombenabwürfe durch die USA1

markierten den Beginn eines neuen Zeitalters der Waffentechnik. Kurz danach
setzte der Kalte Krieg und mit ihm ein „Wettrüsten“, auch im atomaren Bereich,
ein.2 Die katastrophalen Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen sind bekannt und
hinreichend erforscht.3 Die Notwendigkeit neuer Normen im Recht der bewaff-
neten Konflikte zur Eindämmung und Kontrolle, möglichst gar zur Abschaffung
von Atomwaffen, war demnach evident.4

Kurz nach den ersten Atombombeneinsätzen zeigte sich in den 1950er Jahren,
dass Atomenergie auch friedlich genutzt werden kann: Sie erwies sich als neue,
ausgesprochen effiziente und „umweltfreundliche“ Energiequelle.5 Weitere Ein-
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6 1895 entdeckt Wilhelm Conrad Röntgen die sog. Röntgenstrahlung (X-rays). Seitdem
wird sie zur medizinischen Diagnostik verwendet, vgl. S. R. Cherry/J. A. Sorenson/
M. E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 4. Aufl. 2012, 2.

7 Einen Überblick über die völkerrechtlichen Regeln zur friedlichen Nutzung der Atom-
energie bietet W.-G. Schärf, Europäisches Nuklearrecht, 2008.

8 Zu den europarechtlichen Regeln zur friedlichen Nutzung der Atomenergie vgl.
Schärf (Anm. 7) sowie den Beitrag von J. Grunwald, Europarechtliche Vorgaben zur fried-
lichen Nutzung der Atomenergie, Euratom und EU-Normen, in diesem Band, 185.

9 Vgl. S. H. Kile/H. M. Kristensen, World nuclear forces, SIPRI Yearbook 2013, 283 ff.

satzmöglichkeiten, etwa im Bereich der Medizin,6 hatten sich bereits vorher
ergeben oder entwickelten sich später. Auch eine friedliche Nutzung der Atom-
energie, insbesondere im Rahmen der Energieerzeugung, birgt jedoch Gefahren in
sich, die verheerende grenzüberschreitende Wirkungen haben können. Ein Bedürf-
nis nach völkerrechtlichen Normen zur Regulierung auch der friedlichen Nutzung
der Atomkraft zu Energiegewinnungszwecken entstand daher ebenfalls.7

Zum Völkerrecht trat bald das Europarecht hinzu.8 Die Entdeckung der Atom-
kraft als neue Energiequelle führte zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft (EAG) im Jahre 1957. Die Mitgliedstaaten übertrugen der Gemeinschaft die
Befugnis, Recht für die friedliche Nutzung der Atomenergie zu schaffen. Auch die
Europäische Union (EU) spielt im Atomrecht eine Rolle, enthält doch der AEUV
Vorschriften über Umwelt, Energie und Katastrophenschutz, die für die Nutzung
der Atomkraft als Energiequelle einschlägig sein können. Das Europarecht ergänzt
demnach die völkerrechtlichen Vorgaben. Während für die militärische Nutzung
der Atomenergie jedoch allein völkerrechtliche Vorgaben zu beachten sind, ist die
friedliche Nutzung der Atomenergie in einen völker- und in einen europarecht-
lichen Rahmen eingebettet.

B. Militärische Nutzung der Atomenergie

I. Fakten

Die genaue Zahl der Atomwaffensprengköpfe weltweit lässt sich nur schätzen.
Eine Studie aus dem Jahr 20139 gelangte zu dem Ergebnis, dass es auf der Erde
insgesamt 17.270 Atomwaffensprengköpfe gibt. Über die meisten von ihnen
verfügten die USA und Russland. Darüber hinaus seien aber auch Frankreich,
Großbritannien, China, Israel, Pakistan und Indien sog. Atommächte. Ob Nordko-
rea ebenfalls Atomwaffen besitze, ließe sich nicht endgültig klären. Es sei aber zu
vermuten. Unklar sei die Lage in Bezug auf den Iran.
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10 Der über Hiroshima abgeworfene „Little Boy“ war eine Uranbombe mit einer Spreng-
kraft von 15.000 Tonnen TNT. Über Nagasaki wurde der „Fat Man“ abgeworfen, eine
Plutoniumbombe mit 21.000 Tonnen TNT, vgl. R. S. Norris/H. M. Kristensen, U.S. nuclear
warheads, 1945–2009, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 65, No. 4, 2009, 72, 74.

11 Die Zahlen stammen aus Norris/Kristensen (Anm. 10), 72 ff.
12 Die Frage, inwieweit mit dem vorhandenen Atomwaffenarsenal das Leben bzw. die

Menschheit gar mehrfach (sog. „overkill“) vernichtet werden könnte, ist umstritten. Die von
der australischen Regierung eingesetzte „Canberra Commission“ stellt die These auf, dass
Nuklearwaffen alles Leben auf der Erde vernichten könnten, vgl. Canberra Commission on
the Elimination of Nuclear Weapons, Report, August 1996, 18. Andere Studien gelangen
zu dem Ergebnis, dass die USA 18 Mal und Russland 29 Mal, beide zusammen also 47 Mal,
die Menschheit ausrotten könnten, vgl. A. Robock/L. Oman/G. L. Stenchikok, Nuclear winter
revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic
consequences, Journal of Geophysical Research, Vol. 112 (2007), 1 ff. Zu den Folgen eines
Atomwaffeneinsatzes vgl. auch B. Martin, The global health effects of nuclear war, Current
Affairs Bulletin, Vol. 59, No. 7, December 1982, 14 ff.; ders., Nuclear winter: science and
politic, Science and Public Policy, Vol. 15, No. 5, October 1988, 321 ff.

13 Vgl. Nanda (Anm. 4), 343 ff.

Die Sprengkraft der modernen Atomwaffensprengköpfe ist um ein Vielfaches
größer als diejenige der Atombomben, die 1945 über Hiroshima bzw. Nagasaki
abgeworfen wurden.10 Die stärkste amerikanische Atomwaffe verfügte 2009 über
die 80-fache Sprengkraft des 1945 über Hiroshima gezündeten „Little Boy“; das
gesamte Atomwaffenarsenal der USA entsprach im Jahr 1960 insgesamt 1.360.000
Hiroshima-Bomben.11 Es sind diese Zahlen, die zu der Schlussfolgerung führen,
dass die Menschheit mittlerweile über das Potential verfügt, sich selbst (mehrfach)
zu vernichten bzw. die Erde quasi unbewohnbar zu machen.12

II. Völkerrechtliche Regeln zur militärischen Nutzung
der Atomenergie

Vertragliche oder gewohnheitsrechtliche Regeln, welche die Herstellung, die
Verbreitung und vor allem den Einsatz von Atomwaffen vollständig verbieten,
gibt es nicht. Die Staaten sind nicht bereit, auf die potentielle Nutzung von Atom-
waffen ganz zu verzichten.13 Zur Frage des Einsatzes von Atomwaffen gibt es
dementsprechend bislang keine bzw. nur vereinzelte vertragliche Bestimmungen.
Einschlägig ist im Wesentlichen allein ein Gutachten des IGH aus dem Jahre
1996, das allerdings viele Fragen offen lässt (vgl. unten Pkt. 5).

Trotz der Unklarheit in Bezug auf die Zulässigkeit des Einsatzes von Atomwaf-
fen haben sich allerdings für Einzelfragen Vertragsregime entwickeln können. Sie
betreffen vier Bereiche: die atomare Abrüstung (vgl. unten Pkt. 1), die Schaffung




